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Satzung

über die Benutzung der Betreuenden Grundschule Panker

(Benutzungs- und Gebührensatzung)

in der Fassung des 2. Nachtrages
in Kraft getreten am 01.08.2010
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) und der §§ 1 und 10 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Neufassung der Bekanntmachung vom 22.07.1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 564), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.02.2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom (19.06.2003/ 21.09.2006) 08.07.2010 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Einrichtung, Trägerschaft

1. Die Betreuende Grundschule ist eine sozialpädagogische Tageseinrichtung, die feste Betreuungszeiten für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Panker anbietet. Nachhilfeunterricht wird nicht angeboten.

2. Träger der Betreuenden Grundschule ist die Gemeinde Panker in ihrer Eigenschaft als Schulträger.

§ 2

Aufnahme

Die Aufnahme eines Kindes erfolgt auf Antrag des oder der Personensorgeberechtigten in der Regel zum Beginn des Schuljahres. Während des laufenden Schuljahres kann ein Kind nur aufgenommen werden, wenn ein freier Platz zur Verfügung steht. 

§ 3

Öffnungszeit, Ferienregelung

1. Die Betreuung der aufgenommenen Kinder findet in der Regel montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr und von 12.00 Uhr bis 13.15 Uhr statt. 

2. Während der Ferien für die allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein, an schul-freien Tagen und an Wochenfeiertagen findet keine Betreuung statt. Bei witterungsbedingten Einschränkungen oder im Katastrophenfall gelten die Regelungen für die allgemeinbildenden Schulen.

§ 4

Beginn und Ende des Betreuungsverhältnisses, Kündigung

1. Das Betreuungsverhältnis beginnt mit dem Tag der Aufnahme und endet am 31. Juli des Jahres (Ende des Schuljahres). Es verlängert sich jeweils um ein weiteres Schuljahr, wenn es nicht bis zum 31. Mai des Jahres schriftlich gekündigt wird.

2. In besonderen Fällen kann das Betreuungsverhältnis mit einer Frist von sechs Wochen zum Monatsschluss schriftlich unter Darlegung des Kündigungsgrundes gekündigt werden. 
3. Der Träger kann das Betreuungsverhältnis nach vorheriger Abmahnung kündigen, wenn durch das Verhalten des Kindes die Gruppenbetreuung erheblich beeinträchtigt wird. Der Träger behält sich außerdem vor, das Betreuungsverhältnis nach vorheriger Abmahnung kündigen, wenn die Personensorgeberechtigten nicht willens sind, zum Wohle des Kindes mit der Einrichtung zusammen zu arbeiten oder durch ihr Verhalten das erforderliche Vertrauensverhältnis maßgebend stören.“

§ 5

Aufsichtspflicht

Die Aufsichtspflicht obliegt kraft Gesetzes (§ 1631 BGB) den Personensorgeberechtigten; in der Regel den Erziehungsberechtigten. Für die Dauer des Besuchs der Betreuenden Grundschule wird die Aufsichtspflicht auf die Gemeinde Panker als Schulträger übertragen. 

§ 6

Versicherungen

1. Das Kind ist durch die gesetzliche Unfallversicherung nach Maßgabe des Sozialgesetzbuches unfallversichert. 

2. Verlust, Verwechselung oder Beschädigung der Bekleidung und anderer mitgebrachter Gegenstände sind nicht versichert. Eine Haftung seitens des Schulträgers ist ausgeschlossen.

§ 7

Gebühren, Gebührenschuldner
1. Die monatliche Regelgebühr für die Benutzung der Betreuenden Grundschule beträgt 10,00 EUR pro Kind. 

2. Die Personensorgeberechtigten oder die Personen, auf deren Antrag das Kind aufgenommen worden ist, sind zur Zahlung der Gebühren verpflichtet. Sind mehrere Personen Gebührenschuldner, so haftet jede einzelne Person als Gesamtschuldner. 
§ 8

Entstehung und Fälligkeit der Gebühren

1. Die Gebührenpflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes. Wird das Kind nicht zum Beginn des Schuljahres aufgenommen, ist bei einer Aufnahme bis zum 15. des Monats die volle Monatsgebühr zu zahlen. Bei einer Aufnahme nach dem 15. des Monats ist die halbe Monatsgebühr zu zahlen.

2. Die Gebühren sind monatlich im Voraus, spätestens jedoch bis zum 5. eines jeden Monats, in einer Summe zu entrichten.

3. Die Gebühr ist auch während der Schließungszeiten (§ 3 Abs. 2) in voller Höhe zu entrichten. Sie ist auch dann zu entrichten, wenn das Kind aus Krankheitsgründen oder aus anderen Gründen nur unregelmäßig oder zeitweise nicht betreut werden kann.

§ 9

Ende der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht endet jeweils zum 31. Juli des Jahres, in dem das Kind die Grundschule verlässt (Umschulung). Im Übrigen endet die Gebührenpflicht auf ordentliche schriftliche Kündigung mit Ablauf der Kündigungsfrist.
§ 10

Stundung, Niederschlagung und Erlass

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen regelt die Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen.

§ 11

Datenverarbeitung

1. Zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser Satzung dürfen die notwendigen Daten der Kinder und der Personensorgeberechtigten erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

2. Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten bei den Meldeämtern durch die Gemeinde zulässig, wenn dieses zu Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen dieser Satzung erforderlich ist. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.

§ 12

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am (1. August 2003 / 01. August 2006) 01. August 2010 in Kraft.

Zuletzt ausgefertigt:

Panker, den 15. Juli 2010
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	Der Bürgermeister

	
	
	

	
	
	gez. Olaf Arnold

	
	
	


